
Kapitel 1

Die Volkskammer

Artikel 48

1 Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan 
der Deutschen Demokratischen Republik. Sie entscheidet 
in ihren Plenarsitzungen über die Grundfragen der Staats
politik.
2 Die Volkskammer ist das einzige verfassungs- und ge
setzgebende Organ in der Deutschen Demokratischen Re
publik. Niemand kann ihre Rechte einschränken.
Die Volkskammer verwirklicht in ihrer Tätigkeit den 
Grundsatz der Einheit von Beschlußfassung und Durch
führung.

Art 13 49

1 Die Volkskammer bestimmt durch Gesetze und Be
schlüsse endgültig und für jedermann verbindlich die Ziele 
der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik.
2 Die Volkskammer legt die Hauptregeln für das Zu
sammenwirken der Bürger, Gemeinschaften und Staats
organe sowie deren Aufgaben bei der Durchführung der 
staatlichen Pläne der gesellschaftlichen Entwicklung fest.
3 Die Volkskammer gewährleistet die Verwirklichung 
ihrer Gesetze und Beschlüsse. Sie bestimmt die Grundsätze 
der Tätigkeit des Staatsrates, des Ministerrates, des Natio
nalen Verteidigungsrates, des Obersten Gerichts und des 
Generalstaatsanwalts.
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